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A: Arbeit und Ausbildung

A1: Reformation des Bundesfreiwilligendienstes (BFD)

Antragssteller*innen: Jusos Rottal-Inn

Adressat*innen: Bezirkskonferenz Jusos Niederbayern, Landeskonferenz Jusos Bayern,

Juso-Bundeskongress, SPD-Bezirksparteitag, SPD-Landesparteitag, SPD-Bundesparteitag

Der Bundesfreiwilligendienst, kurz BFD oder Bufdi, ist mittlerweile über zehn Jahre alt. Gegründet als

Nachfolgestruktur des Zivildiensts, der gemeinsam mit dem Aussetzen des Wehrdiensts wegfiel. Im

Allgemeinen wird der BFD als Erfolg angesehen, zuletzt (Stand 2021) mit bundesweit über 37.000

Freiwilligen. Anders als ein FSJ/ FÖJ usw. richtet sich der BFD nicht nur an junge Menschen, sondern

an Menschen aller Altersgruppen. Trotzdem nehmen diese Möglichkeit vor allem Personen in einem

Alter von bis zu 26 Jahren war, etwa 80%. Während der BFD seit seiner Einführung von den

Freiwilligen gut angenommen wurde, die Zielmarke von 35.000 Freiwilligen wurde schon 2012

erreicht, hält sich Kritik aber dennoch hartnäckig: von der Schaffung von billigen und unqualifizierten

Arbeitskräften, als Alternative zu Ein-Euro-Jobber*innen, über die Unterbezahlung, hin zum

Ausnutzen von sozialem Engagement.

Problematisch ist auch, dass das Wahrnehmen eines solchen Freiwilligendienstes noch immer ein

Privileg darstellt. Gerade junge Menschen mit eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten, die nicht

von ihren Eltern oder sonstigen Verwandten und Bekannten bezuschusst werden können, werden

hier ausgeschlossen. Denn der BFD stellt als freiwilliges Engagement einen unentgeltlichen Dienst dar,

die Freiwilligen bekommen keinen Lohn, sondern eine Aufwandsentschädigung. Diese besteht aus

einem monatlichen Taschengeld von bis zu 426€ (Stand 2021) bei einem Vollzeiteinsatz. Dazu

kommen, je nach Gutdünken der Einsatzstelle, beitragspflichtige Einnahmen in der Sozialversicherung

dazu: Geld für Verpflegung (bis zu 236€, Stand 2021) und Unterkunft (höchstens 223€, Stand 2021).

Ob neben dem Taschengeld weitere Leistungen angeboten oder bezahlt werden, entscheidet die

Einsatzstelle, genau, wie über die Höhe des Taschengeldes. Leider verzichten viele Einsatzstellen

darauf, diese Leistungen anzubieten, die Freiwilligen werden weder direkt mit Verpflegung und

Unterkunft versorgt, noch indirekt durch finanzielle Leistungen. Das kann auch kaum verwundern,

denn während der Bund einen Teil, oder die Gesamthöhe des Taschengeldes trägt, müssen jegliche

Zusatzleistungen von der Einsatzstelle selbst übernommen werden. Wie die Einsatzstellen mit der

konkreten Nachfrage nach den Zusatzleistungen umgehen unterscheidet sich stark, während die

einen ihren Freiwilligen ein Engagement ermöglichen wollen und ihnen finanziell entgegenkommen,

reagieren andere irritiert, schließlich ist das Ziel des BFDs doch nicht die Bezahlung, sondern die

Erfahrung und Unterstützung anderer. Dass der Einsatz aber für viele gerade Junge Menschen, die

selbst für ihren Unterhalt aufkommen müssen zum „Draufzahlgeschäft“ wird, wird dabei geflissentlich

übersehen.

Auch die Fahrtkosten werden nur in manchen Fällen freiwillig von der Einsatzstelle übernommen,

während also beispielsweise Soldat*innen kostenlos den ÖPNV nutzen dürfen, geht bei manchen

Freiwilligen ein Viertel ihrer Aufwandsentschädigung für Fahrtkosten drauf.

Gerade wenn zeitlicher Aufwand und finanzielle Entschädigung nebeneinander gestellt werden zeigt

sich eine große Diskrepanz und es wird klar, warum die Durchführung eines Freiwilligendienstes vor

allem eine Frage der eigenen Finanzkraft ist. Bis zum Alter von 27 müssen die Freiwilligen Vollzeit (40

Stunden pro Woche) arbeiten, ab 27 Jahren besteht die Möglichkeit einen Dienst in Teilzeit mit 20

Stunden durchzuführen. Bei einem maximalen Taschengeld wären das weniger als 2,50€ pro Stunde,



weit entfernt vom aktuellen Niveau des Mindestlohns. Da sich der BFD aber eben auch an Menschen

über 27 Jahren richtet, kommt das Konzept dem Ein-Euro-Job gleich. Hartz-IV-Empfänger*innen

dürfen nur einen Bruchteil der Aufwandsentschädigung behalten, während sie zwischen 20 und 40

Stunden in der Woche arbeiten. Was als Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt oder Dienst an der

Gesellschaft dargestellt wird, zeigt für seine Freiwilligen nur wenig Wertschätzung und hat noch

weniger Potenzial zu motivieren. Für viele von ihnen ist der BFD also nur eine weitere Form von

prekären Beschäftigungsverhältnissen.

Ergänzt wird die Arbeit in der Einsatzstelle durch insgesamt 25 Seminartage, meist mit

Betreuer*innen, die über den Einsatz hinweg als Ansprechpersonen fungieren, sollte es Probleme

oder Unklarheiten bei der Einsatzstelle geben. In den meisten Fällen findet das erste Seminar aber

nicht unmittelbar vor dem Einsatz statt und es vergehen Wochen bis Monate, was dazu führt, das sich

viele Freiwillige nicht über ihre Rechte und Pflichten im klaren sind. Manchen wird klar, dass sie zu

wenig bezahlt werden, dass es theoretisch Zusatzleistungen geben könnte, wenn die Einsatzstelle dies

nur wollte, oder dass sie wie hauptamtliche Mitarbeiter*innen eingesetzt werden und es ihnen an

Supervision und Anleitung mangelt, sie allein gelassen werden. Wer und in welcher Form die Bufdis

pädagogisch betreut ist aber gesetzlich nicht vorgegeben, deshalb unterscheidet sich die Qualität

dieser Betreuung von Dienstort zu Dienstort. Die pädagogische Qualifikation, der Umfang der

Betreuer*innen und ihr Wissen über die Rechte der ihnen Anvertrauten wird also nicht sichergestellt.

Anders als bei anderen Freiwilligendiensten wird nicht klar festgelegt, welche Aufgabenbereiche

durch Bufdis abgedeckt werden dürfen. In manchen Kommunen gilt Unkrautjäten deshalb jetzt als

Ehrenamt, mitfinanziert vom Bund. Es ist daher kaum verwunderlich, dass 2018 ein Drittel aller Bufdis

ihren Dienst abbrachen, viele wegen Unterforderung und scheinbar sinnlosen Aufgaben. Gleichzeitig

ist auch der Teil der Bufids, die sich stark überfordert fühlen und die unzufrieden mit den

Arbeitsbedingungen sind sehr groß. Viele Bufdis werden wie Fachkräfte eingesetzt, betreuen ohne

weitere Aufsicht Kinder, sind alleine auf Station und werden nur ungenügend angeleitet. Das Recht

auf Anleitung wird in vielen Dienststellen nur inkonsequent durchgesetzt. Eine zusätzliche

Arbeitskraft lohnt sich nunmal besser, wenn sie auch selbstständig arbeitet und einen Teil des

Arbeitsaufwands vollständig übernimmt.

Bleibt noch die Arbeitsmarktneutralität, übernommen vom Zivildienst. Diese Regelung soll eigentlich

verhindern, dass Arbeitsplätze verloren gehen und durch billige Freiwillige gestopft werden. Genauso

dient sich auch in gewisser Weise dem Schutz der Freiwilligen, denn sie dürfen nur als Zusatz, nicht

als Ersatz eingesetzt werden, sowohl in ihrer Stelle, als auch im täglichen Betrieb. Diese Regelung hat

sich aber als stumpfes Schwert herausgestellt. Dass über 35.000 Menschen einerseits wertvolle

gemeinnützige Arbeit verrichten und gleichzeitig keine Jobs zerstören, oder ihre Schaffung verhindert

wird, ist kaum glaubhaft. Es gehen durch die ungenauen Vorgaben bezüglich der Aufgabenfelder also

Arbeitsplätze verloren, die mit dem Mindestlohn oder mehr entlohnt werden können und sollten.

Stattdessen wird auf die Ausbeutung junger Menschen und von Menschen in prekären Verhältnissen

abgezielt.

Vordergründig wird der BFD also gemeinhin als gemeinnützig und sozial sinnvoll angepriesen, die

Sinnhaftigkeit eines freiwilligen Dienstes oder Engagements im Allgemeinen soll hier gar nicht

kritisiert werden. Aber auch wenn zumindest offiziell keine politische Absicht hinter der Einführung

des BFDs steht, ist doch ganz deutlich, dass hier eine neue Form des Prekariats geschaffen wurde, in

der Menschen ausgebeutet werden, um den Arbeitsmarkt mit billigen Arbeitskräften zu fluten. Dies

können wir nicht dulden.

Deshalb fordern wir:

● die Erhöhung der Mindest- und Höchsthöhe des Taschengeldes und der     Zusatzleistungen



● die Verpflichtende Auszahlung von Zusatzleistungen auf Wunsch der Freiwilligen

● die Möglichkeit für Freiwillige, sich während ihrem Einsatz, ähnlich wie

Bafög-Empfänger*innen, von den Rundfunkgebühren befreien zu lassen

● die Schaffung einer gesetzlichen Regelung, was von einem BFD abgedeckt wird, um die

Schaffung von Stellen ohne sozialen/ ehrenamtlichen Charakter zu unterbinden

● die Vereinfachen des Wechselns der Einsatzstellen

● die Stärkere Kontrolle der Einsatzstellen, zum Schutz der Freiwilligen

● eine bundeseinheitliche gesetzliche Regelung, wer und in welcher Form die Bufdis

pädagogisch betreut

● die Verankerung und Stärkung der Rechte von Bufdis bezüglich Arbeitnehmer*innenrechte,

Mitbestimmung und Repräsentation



B: Bildung

B1: Jugendferiendorf Simbach am Inn

Antragsteller*innen: Jusos Rottal-Inn

Adressat*innen: Bezirkskonferenz der Jusos Niederbayern, SPD-Landtagsfraktion

Als politische Jugendorganisation setzen wir uns ausdrücklich für die Schaffung und Unterstützung

von regionalen Wirkungsstätten für Jugendarbeit ein. Besonders Jugendferiendörfer und

Jugendtagungshäuser in kommunaler Hand müssen auch weiterhin durch den Freistaat gefördert

werden, da in diesem Bereich, wie in so vielen anderen auch, durch Corona eine Lücke an Angeboten

für Kinder und Jugendliche entstanden ist, die mittel- und langfristig geschlossen werden muss, auch

in ländlichen Regionen.

Deshalb fordern wir:

Ein Jugendferiendorf in Simbach am Inn soll mit einem Jugendtagungshaus zeitnah eröffnet werden.

Dabei ist eine gute ÖPNV Anbindung ein wichtiger Faktor, welcher bei der Standortbestimmung

beachtet werden muss. Dieses Projekt ist mit großer finanzieller Unterstützung durch den Freistaat

Bayern auszustatten.

In Zusammenarbeit und Kooperation mit den Vereinen in Rottal-Inn und Niederbayern soll dieses

Jugendferiendorf mit Jugendtagungshaus als Veranstaltungsort aufgebaut und nutzbar gemacht

werden.

Begründung:

Es gab in der Vergangenheit bereits ein Jugendferiendorf in Simbach am Inn, welches jedoch nicht

mehr als solches genutzt werden kann.

Es braucht einen Ort an dem Gruppierungen und Vereine kostengünstig Veranstaltungen abhalten

können. Das Jugendferiendorf mit einem Jugendtagungshaus bietet hier einmalige Möglichkeiten und

Chancen. Die finanzielle Unterstützung durch den Freistaat ist wichtig.



G: Gesundheit

G1: Mehr Privatsphäre und Transparenz bei psychischer Vorabuntersuchung vor

Verbeamtungen

Antragsteller*innen: Jusos UB Landshut

Adressat*innen: Juso Bezirkskonferenz Niederbayern, Juso Landeskonferenz Bayern

Wir fordern einen rechtlich festgelegten, klar strukturierten und transparenten Katalog an

psychischen Erkrankungen und ihrer Schwere, welcher als Ausschlusskriterium für eine Verbeamtung

herangezogen wird. Zudem fordern wir die Stärkung der ärztlichen Schweigepflicht, die nur noch bei

Erkrankungen im Katalog ohne Benennung des Krankheitsbildes aufgehoben werden darf.

Da die fehlende Transparenz im Bezug auf Ausschlussgründe durch psychische Erkrankungen bisher

zu Unsicherheit und fehlender Therapiebereitschaft geführt hat, muss hier für deutliche Kriterien

gesorgt werden. Menschen, die eine Verbeamtung anstreben, verdienen Sicherheit und klare

Strukturen, die den Besuch einer Psychotherapie unterstützen.

Auch muss die Privatsphäre dieser Menschen geschützt werden, indem die Aufhebung der ärztlichen

Schweigepflicht strenger reguliert wird. Dabei sollen Therapeut:innen und Ärzt:innen nur noch

bestätigen, ob bei der Vorabuntersuchung vor der Verbeamtung eine Erkrankung, die eine solche

ausschließt, vorliegt ohne dabei das genaue Krankheitsbild zu benennen oder Krankheiten, die

irrelevant für die Verbeamtung sind, offenzulegen.



G2: Sinnvollen Jugendschutz wagen und sinnfreie Prohibition beenden

Antragssteller*innen: Jusos UB Landshut

Adressat*innen: Juso Bezirkskonferenz Niederbayern, Juso Landeskonferenz Bayern

Wir fordern die Abschaffung der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien bei zeitgleicher

Einführung einer „Bundesprüfstelle für antidemokratische Medien“. Sowie die striktere Umsetzung

von Jugendschutzmaßnahmen der USK und FSK.

Oft leidet die Kunstfreiheit in Deutschland unter den Maßnahmen des Jugendschutzes. Durch die

USK/FSK und ihre Einstufungen ist ein sinnvoller und zweckerfüllender Jugendschutz bereits gegeben.

Die Indizierung von Medien aufgrund des Jugendschutzes ist somit nur Bevormundung erwachsener

Bürger:innen und zwingt zudem Kunstschaffende zur Zensur ihrer Werke.

Inhalte, die bisher durch die BPjM aufgrund ihres antidemokratischen Inhalts indiziert wurden, sollen

auch weiterhin durch eine neue „Bundesprüfstelle für antidemokratische Medien“ analog zum

bisherigen Jugendschutz verboten werden.


